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Bürgermeister  Erster Beigeordneter 
 

VORLAGE 
- öffentlich - 

 

Beratungsfolge 

 
Rat der Gemeinde Eitorf 30.11.2020 

 
 

Tagesordnungspunkt: 

 
Wahl der stellvertretenden Bürgermeister 
 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Rat der Gemeinde Eitorf wählt 
zum ersten stellvertretenden Bürgermeister: _______________________________________  
zum zweiten stellvertretenden Bürgermeister _______________________________________  
 
 
 

Begründung: 

 
Gem. § 67 Abs. 1 GO wählt der Rat auf die Dauer seiner Wahlzeitaus seiner Mitte ohne Aussprache 
ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters. 
Sie vertreten den Bürgermeister 
 

 bei der Leitung der Ratssitzungen und 

 bei der Repräsentation 
 
Die Zahl der Stellvertreter ist in § 16 Abs. 3 der Hauptsatzung der Gemeinde Eitorf ist festgelegt. 
Dementsprechend wählt der der Rat zwei ehrenamtliche Stellvertreter.. Die Beschränkung auf „nur“ 
einen stellvertretenden Bürgermeister dürfte rechtlich bedenklich sein. Aus der Pluralformulierung im 
Gesetzestext ist abzuleiten, dass zumindest zwei Vertreter zu wählen sind. 
Sollte der Rat von der bestehenden Regelung abweichen, wäre zuvor aus Gründen der 
Rechtssicherheit ein Beschluss über die Änderung der Hauptsatzung erforderlich. 
 
Zum Wahlverfahren: 
Bei der Wahl der Stellvertreter des Bürgermeisters wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
in einem Wahlgang geheim abgestimmt. Dabei sind die Wahlstellen auf die Wahlvorschläge der 
Fraktionen und Gruppen des Rates nach der Reihenfolge der Höchstzahlen zu verteilen, die sich 
durch Teilung der auf die Wahlvorschläge entfallenden Stimmenzahlen durch 1, 2, 3 usw. ergeben. 
Erster Stellvertreter des Bürgermeisters ist, wer an erster Stelle des Wahlvorschlags steht, auf den die 



erste Höchstzahl entfällt, zweiter Stellvertreter, wer an vorderster  noch nicht in Anspruch 
genommener Stelle des Wahlvorschlags steht, auf den die zweite Höchstzahl entfällt, dritter 
Stellvertreter, wer an vorderster noch nicht in Anspruch genommener Stelle des Wahlvorschlags steht, 
auf den die dritte Höchstzahl entfällt usw. Zwischen Wahlvorschlägen mit gleichen Höchstzahlen 
findet eine Stichwahl statt; bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Bürgermeister zu ziehende 
Los.  
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bürgermeister bei der Wahl der stellvertretenden Bürgermeister 
stimmberechtigt ist. 
 
Ungeachtet der tatsächlichen Stimmenzahl/Mehrheitsverhältnisse zur Verdeutlichung des Systems 
nachfolgendes Berechnungsbeispiel bei angenommenen drei Wahlvorschlägen: 
 

Wahlvorschlag A B C 

Teiler Abgegebene 
Stimmen 

Abgegebene 
Stimmen 

Abgegebene 
Stimmen 

1 14 (1) 10 (2) 9 

2 7 5 4,5 

3 4,66 3,33 3 

 
Die ersten beiden Höchstzahlen entfallen jeweils auf Vorschlag A u. B. 
Erster stellv. BM wäre demnach Wahlvorschlag A, zweiter stellv. BM Wahlvorschlag B. 
 
Würde ein dritter Stellvertreter gewählt, entfiele dieser auf die nächste Höchstzahl 10 (Wahlvorschlag 
C) 
 
Nimmt ein gewählter Bewerber die Wahl nicht an, so ist gewählt, wer an nächster Stelle desselben 
Wahlvorschlages steht. Ist ein Wahlvorschlag erschöpft, tritt an seine Stelle der Wahlvorschlag mit der 
nächsten Höchstzahl. 
 
Einreichung der Wahlvorschläge: 
Einzelne Fraktionen, mehrere Fraktionen gemeinsam, Gruppen von Ratsmitgliedern und einzelne 
Ratsmitglieder können Listen mit den von Ihnen vorgeschlagenen Bewerbern – in schriftlicher Form - 
einreichen. 
 

Zur Wahl der stellv. Bürgermeister wurden zwei Vorschlagslisten eingereicht: 
 
Fraktionen von CDU u. Grünen 
1. Bellinghausen, Uwe 
2. Scholz, Jochen 

Fraktionen von SPD u. FDP 
1. Jüdes, Alexander 
2. Dr. Storch, Rüdiger 

 
 
 
 
 


	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung

